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Unterschrift der Stelleninhaberin:


Diese Stellenbeschreibung fungiert als nähere Spezifikation der im Wesentlichen auszuführenden Tätigkeiten.




Im Sinne einer besseren Lesbarkeit des Textes wird nur eine Anredeform verwendet. Es sind sowohl weibliche als auch männliche Personen (Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger, Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, Bewohner, Bewohnerin, usw.) gemeint.

Vorgesetzte Stellen
In dienstlichen und organisatorischen Belangen: die Heimleitung sowie die Geschäftsführung, die Pflegedienstleitung
In pflegerischen Kompetenzbereichen: die Pflegedienstleitung (unter Berücksichtigung der Eigenverantwortlichkeit von Angehörigen des gehobenen Dienstes in der Gesundheits- und Krankenpflege)

Nachgeordnete Stellen
In Bezug auf pflegerische Tätigkeiten sowie Betreuungsmaßnahmen: (unter Berücksichtigung der Eigenverantwortlichkeit) Angehörige des gehobenen Dienstes in der Gesundheits- und Krankenpflege;  Angehörige der Pflegeassistenzberufe; Angehörige von Sozialbetreuungsberufen gemäß Tiroler Sozialbetreuungsberufegesetz – TSBBG (soweit diese Tätigkeiten der Gesundheits- und Krankenpflege durchführen) (insbesondere Diplom-Sozialbetreuerinnen A, Fach-Sozialbetreuerinnen A, Heimhelferinnen); Auszubildende in der Gesundheits- und Krankenpflege; Teilnehmerinnen von Spezialisierungen, Sonderausbildungen und Weiterbildungen in der Gesundheits- und Krankenpflege; Teilnehmerinnen von Anpassungslehrgängen sowie Nostrifikantinnen in der Gesundheits- und Krankenpflege; sonstige Praktikantinnen in der Gesundheits- und Krankenpflege; sonstige Personen, die im Einzelfall und/oder untergeordneten Ausmaß Betreuungsleistungen erbringen (z.B. Hauswirtschaftskräfte, Zivildiener, ehrenamtliche Helferinnen).
In Bezug auf die Wahrnehmung von Hygienemaßnahmen: Reinigungsdienst
In dienstlichen und organisatorischen Belangen: Angehörige des gehobenen Dienstes in der Gesundheits- und Krankenpflege

Stellvertretung:
Wohnbereichs-/Stationsleiterinnenstellvertretung

Zielsetzung
· Vertretung des Stations-/Wohnbereiches im Sinne der Gesamtzielsetzung der Einrichtung
· Umsetzung der Pflege- und Betreuungsphilosophie bzw. Gesamtzielsetzung der Einrichtung im Stations-/Wohnbereich 
· Mitarbeiterführung und -entwicklung im Stations-/Wohnbereich
· Fachgerechte Arbeitsorganisation sowie Mitwirkung bei der Ausgestaltung und Ausstattung des Wohn-/Stationsbereiches
· Sicherstellung einer wirtschaftlichen Verwendung von Ressourcen 
· Mitwirkung bei der Qualitätsentwicklung und -sicherung im Stations-/Wohnbereich sowie bei der Gestaltung und Verbesserung des Arbeitsumfeldes und von Arbeitsabläufen 
· Sicherstellung der Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen, betrieblichen Vorschriften, Richtlinien, Dienstanweisungen sowie allenfalls bestehenden SOP’s („standard operating procedures“) im Stations-/Wohnbereich
· Wahrung des Wohls und der Gesundheit der Heimbewohnerinnen unter Einhaltung der hierfür geltenden Vorschriften und nach Maßgabe der fachlichen und wissenschaftlichen Erkenntnisse und Erfahrungen.
· Förderung der Zufriedenheit der Heimbewohnerinnen 
· Aufrechterhaltung des Kontaktes und des Austausches mit dem sozialen Umfeld der Heimbewohnerin 
· Sicherstellung einer individuellen, geplanten Gesundheits- und Krankenpflege unter Einhaltung zeitgemäßer Pflegestandards sowie einer fachgerechten Durchführung ärztlicher Anordnungen im Rahmen der Kompetenzen bei medizinischer Diagnostik und Therapie nach den Bestimmungen des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes 
· Sicherstellung einer den fachlichen Anforderungen entsprechende Dokumentation nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie organisationsspezifischen Richtlinien
· Aufrechterhaltung der Behandlungs-, Pflege- und Betreuungskontinuität 
· Förderung einer konstruktiven Zusammenarbeit mit anderen Bereichen der Einrichtung sowie mit Systempartnern 
· Förderung und Unterstützung von Auszubildenden während der praktischen Ausbildung sowie Wecken von Interesse für den Bereich der Altenpflege
· Sicherstellung der Ordnung, Sauberkeit und Hygiene im Stations- und Wohnbereich

Besetzung/Anforderungsprofil
· Berufsberechtigung zur Ausübung des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege nach den Bestimmungen des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes (GuKG), BGBl I Nr. 108/1997 
· Eintragung in das Gesundheitsberuferegister nach dem GBRG BGBl. I Nr. 87/2016
· Empfohlen wird die erfolgreich absolvierte Weiterbildung Basales und mittleres Pflegemanagement nach den Bestimmungen des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes idgF., bzw. Bereitschaft, diese zu absolvieren 
· Kenntnis der relevanten gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes, des Tiroler Heim- und Pflegeleistungsgesetzes, des Heimaufenthaltsgesetzes, Tiroler Sozialbetreuungsberufegesetz 
· Führungskompetenz, Fachkompetenz 
· Verantwortungsbereitschaft, Selbstständigkeit, Eigeninitiative, Belastbarkeit und Flexibilität
· Hohe soziale Kompetenz, Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, sicheres Auftreten und Durchsetzungsvermögen 
· Fähigkeit, motivierend zu wirken und fachliches Wissen und berufliche Erfahrung zu vermitteln
· Bereitschaft zur konstruktiven Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen 
· Organisationsgeschick
· PC-Anwender-Kenntnisse

Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungsbereiche
A) BEWOHNERINNENBEZOGENE AUFGABEN, KOMPETENZEN UND VERANTWORTUNGEN
· Integration der Heimbewohnerinnen in das Heimumfeld
· Förderung der Zufriedenheit der Heimbewohnerinnen im Stations-/Wohnbereich sowie Ausgestaltung einer entsprechenden Stationsatmosphäre
· Durchführung bzw. Veranlassung der Durchführung von Tätigkeiten aus den Kompetenzen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege nach den Bestimmungen des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes idgF und nach organisationsspezifischen Richtlinien sowie Pflegekonzepten.
· Im Rahmen der Pflege Wahrung und Förderung der Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung, Schutz der Privat- und Intimsphäre sowie Berücksichtigung des individuellen Lebensrhythmus der Heimbewohnerinnen
· Dokumentation bzw. Veranlassung der Dokumentation gesundheits- und krankenpflegerischer sowie pflegerisch administrativer Maßnahmen nach den rechtlichen Bestimmungen (z.B. GuKG, HeimAufG, Tiroler Heim- und Pflegeleistungsgesetz) sowie organisationsspezifischen Richtlinien (z.B: Pflegeassessment, Pflegeplanung, Pflegeevaluierung, etc.) sowie Kontrolle der und Anleitung zu einer entsprechenden Dokumentation im Stations-/Wohnbereich
· Organisation und Mitwirkung bei der psychosozialen Betreuung der Heimbewohnerinnen (z.B. durch Förderung der Kontakte und Kommunikation der Bewohnerinnen, Tagesstrukturierung, Mitwirken bei Beschäftigungsangeboten, Festen, Feiern, Ausflügen, usw.)
· Beratung der Bewohner und deren Angehörigen in Bezug auf pflegerische, gesundheitserhaltende und gesundheitsfördernde Maßnahmen 
· Organisation sowie Mitwirkung bei der Begleitung von Sterbenden und deren Angehörigen/Bezugspersonen 
· Kommunikation und Kontaktpflege zu Angehörigen/Bezugspersonen
· Kommunikation, Kontaktpflege und konstruktive Zusammenarbeit mit anderen Bereichen und Berufsgruppen in der Einrichtung sowie mit externen Systempartnern insbesondere mit Ärzten, Krankenhäusern, Ausbildungsstätten, Apotheken, usw.
· Veranlassung von Maßnahmen zur Herstellung der aus hygienischen Erfordernissen gebotenen Sauberkeit und Ordnung im Stations-/Wohnbereich sowie unmittelbaren Bewohnerinnenumfeld
· Einhaltung der Verschwiegenheitspflicht nach den relevanten Bestimmungen (insbesondere des GuKG, des Tiroler Heim- und Pflegeleistungsgesetzes) unter Einhaltung bestehender Dienstanweisungen und Dienstwege
· Wahrnehmung der Auskunftspflicht nach den Bestimmungen des GuKG sowie des Tiroler Heim- und Pflegeleistungsgesetzes

B) BETRIEBS- /ORGANISATIONSBEZOGENE AUFGABEN, KOMPETENZEN UND VERANTWORTUNGEN

· Zielorientiertes Handeln im Sinne der Festlegungen und Richtlinien der Einrichtung sowie Mitwirkung an der Weiterentwicklung der Unternehmungskultur
· Zusammenarbeit mit Pflegedienstleitung, Heimleitung und anderen Bereichen der Einrichtung
· Sicherstellung der Einhaltung von betrieblichen Vorschriften, Richtlinien, Dienstanweisungen sowie der Dienstwege
· Integration spezieller Pflegetechniken/Pflegekonzepte (z.B. Validation, Kinästhetik, etc.) nach den Vorgaben der Einrichtung, im Stations-/Wohnbereich 
· Organisation, Überwachung und Kontrolle der Pflege und Betreuung sowie der Durchführung therapeutischer Anordnungen nach den rechtlichen Bestimmungen sowie organisationsspezifischen Richtlinien im Stations-/Wohnbereich 
· Festlegung und Überwachung von Arbeitsabläufen im Stations-/Wohnbereich unter Berücksichtigung der Qualifikation der einzelnen Mitarbeiter und der organisationsspezifischen Richtlinien sowie Mitwirkung bei der Verbesserung von Arbeitsabläufen, Arbeitsplatzgestaltung usw. im unmittelbaren Stations-/Wohnbereich 
· Organisation und Kontrolle eines ordnungsgemäßen und effizienten Informationsflusses im Stations-/Wohnbereich sowie mit anderen Stellen der Einrichtung
· Durchführung, Förderung und Initiierung von Qualitätsverbesserungs- und -sicherungsmaßnahmen im Stations-/Wohnbereich (z.B.: Durchführung von Pflegevisiten nach Delegation durch die PDL, Evaluierung der Pflegedokumentation sowie von Risikoassessments und Pflegeergebnissen, etc.)
· Beteiligung an Arbeitsgruppen in der Einrichtung 
· Mitwirkung bei der Anschaffung und Einführung von Geräten, Pflegeprodukten, Hilfsmittel sowie bei der Planung von Umbauten, Renovierungen etc. den Stations-/Wohnbereich betreffend in Abstimmung mit der vorgesetzten Stelle
· Sicherstellung eines wirtschaftlichen, sachgerechten und sorgfältigen Umgangs mit und Einsatzes von Pflegeutensilien, Medizinprodukten, Einrichtungsgegenständen usw.
· Sicherstellung und Kontrolle von Hygienemaßnahmen sowie eines fachgerechten Umganges mit Wäsche, Abfall, etc. im Stations-/Wohnbereich
· Sicherstellung und Kontrolle einer sorgfaltsgemäßen Medikamentengebarung im Stations-/Wohnbereich
· Sicherstellung und Kontrolle eines gesetzeskonformen Umganges mit freiheitsbeschränkenden und freiheitseinschränkenden Maßnahmen im Stations-/Wohnbereich unter Berücksichtigung organisatorischer Vorgaben
· Sicherstellung der Einhaltung von Vorschriften im Besonderen zu Unfallverhütung, Brandschutz, Arbeitszeit-, Arbeitsruhe- und Verwendungsschutz (z.B. Mutterschutz), Arbeitnehmerschutz, Datenschutz im Stations-/Wohnbereich im Stations-/Wohnbereich
· Durchführung organisatorischer und administrativer Tätigkeiten im Rahmen der Pflege 
· Bearbeitung von Wünschen und Beschwerden von Heimbewohnerinnen sowie ggf. Weiterleitung an vorgesetzte Stellen
· Mitwirkung bei der einrichtungsinternen Einstufung der Pflegeabhängigkeit von Heimbewohnerinnen sowie Unterstützung bei der Antragstellung auf Gewährung bzw. Erhöhung von Pflegegeld 
· Mitwirkung beim Gestalten des Stations-/Wohnbereiches (Dekoration, usw.) sowie von Festen, Feiern, Ausflügen, Beschäftigungsangeboten
· Einhaltung gesetzlicher Offenbarungs-, Anzeige- oder Meldepflichten (z.B. GuKG, HeimAufG, Epidemiegesetz) unter Beachtung organisationsinterner Vorgaben
· Sofern keine gesetzliche Offenbarungs-, Anzeige- oder Meldepflicht bestehen: Wahren von Berufs-, Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen sowie Verschwiegenheit zu dienstlichen Vorfällen, dienstlichen Besprechungen und Sitzungen jeglicher Art. Diese bleibt auch nach Beendigung des Dienstverhältnisses bestehend

C) MITARBEITERINNENBEZOGENE AUFGABEN, KOMPETENZEN UND VERANTWORTUNGEN: 
· Vermittlung und Vorleben betrieblicher Werte und Grundhaltungen 
· Mitsprache bei der personellen, materiellen und technischen Ausstattung des Stations-/Wohnbereiches
· Führung der Mitarbeiterinnen im Stations-/Wohnbereich (inkl. Durchführung von Mitarbeitergesprächen, Mitarbeiterbeurteilungen in Absprache mit der Leitung des Pflegedienstes, etc.)
· Sorge um ein gutes Stationsklima und günstige sowie gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen (z.B. Anwendung von Mobilisationshilfsmitteln, Persönlicher Schutzausrüstung, etc.)
· Planung, Koordination und Kontrolle des Personaleinsatzes im Stations-/Wohnbereich (inkl. Urlaubspläne) unter Berücksichtigung der berufsrechtlichen und fachlichen Qualifikation und persönlichen Eignung sowie Überwachung der Einhaltung der Dienstzeiten im Rahmen der hausinternen Vorgaben sowie rechtlicher Bestimmungen
· Delegation, Subdelegation und Aufsicht nach den Bestimmungen des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes 
· Sicherstellung und Mitwirkung bei der Anleitung und Überwachung von Unterstützungskräften sowie Anleitung, Unterweisung und begleitende Kontrolle von Personen gemäß §§ 3a, 3d GuKG im Stations-/Wohnbereich 
· Sicherstellung der sowie Mitwirkung bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und überlassener bzw. zu kurzfristiger Beschäftigung vermittelter Arbeitskräfte im Stations-/Wohnbereich
· Organisation von und Sicherung der Abläufe und des Informationsmanagements zu Dienstübergaben, Dienst- und Teambesprechungen
· Teilnahme an Bereichsbesprechungen 
· Anleitung, Begleitung und Beurteilung von Auszubildenden unter Einhaltung bestehender rechtlicher Erfordernisse, einrichtungsinterner Regelungen und Richtlinien in Zusammenarbeit mit Ausbildungseinrichtungen in der Gesundheits- und Krankenpflege (insbesondere Fachhochschulen, Gesundheits- und Krankenpflegeschulen), für die klinische Ausbildung sowie für die Praxisanleitung zuständige Personen, und ggf. Mentoren
· Unterstützung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen sowie Sicherstellung einer adäquaten Zusammenarbeit mit hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
· Weiterentwicklung der eigenen beruflichen Handlungskompetenz sowie jener der Mitarbeiterinnen (Erhebung des Aus-, Fort-, Weiterbildungs- sowie Spezialisierungsbedarfes der Mitarbeiterinnen und Weiterleitung an die Pflegedienstleitung, Auswahl der Mitarbeiter für die Fortbildungsveranstaltungen bzw. Weiterbildungs- und Spezialisierungsmaßnahmen, Anleitung der Mitarbeiter bei der Einführung neuer Pflegemethoden, etc.)
· Reflexion des eigenen Verhaltens sowie Einsatz von Methoden der Psychohygiene für sich und die Mitarbeiterinnen
· Überwachung von und Sorge um Einhaltung arbeits- und sozialrechtlicher Bestimmungen im Stations-/Wohnbereich 
Neben den hier aufgeführten Aufgaben ist die Stelleninhaberin verpflichtet, andere Aufträge auszuführen, die dem Wesen nach zum Aufgabengebiet gehören oder im Rahmen der organisatorischen Abläufe der Pflege und Betreuung notwendig sind.

Sonstiges
· Geschenkannahmeverbot iSd Tiroler Heim- und Pflegeleistungsgesetzes
· Die Stations-/Wohnbereichsleitung ist verpflichtet, alle wichtigen Vorkommnisse hinsichtlich der übertragenen Aufgaben und Verantwortungsbereiche an die laut Organigramm bzw. Stellenbeschreibungen zuständigen Personen weiterzugeben
· Aus Gründen der Verletzungsgefahr und aus Hygienegründen ist das Tragen von Hand- und Armschmuck (insbesondere Armreifen, Ringen, etc.) im Dienst nicht erlaubt
· Aus Gründen der Verletzungsgefahr und aus Hygienegründen dürfen die Fingernägel nicht über die Fingerkuppe reichen. Nagellack, Gelnägel und Kunstnägel sind aus hygienischer Sicht nicht gestattet
· Gepflegtes Äußeres
· Die private Nutzung von Mobiltelefonen, Smartphones, Tablets etc. während der Dienstzeit ist nicht erlaubt

Sofern auf generelle Rechtsvorschriften, insbesondere Gesetze und Verordnungen, Bezug genommen wird, ist damit jeweils, vorausgesetzt es wurde nichts anderes angegeben, die geltende Fassung zu verstehen („in der geltenden Fassung“ = idgF).
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